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Sprechfunkdienst   

 
Dienstvorschrift 

für die Abwicklung des Sprechfunkverkehrs 
 und die Sprechfunkausbildung 

 im Bereich 
 des nichtöffentlichen beweglichen 

 Landfunkdienstes der Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D ie  PDV/DV 810.3 „Sprechfunkdienst “  s te l l t  e inen Auszug aus der  umfassenden PDV/DV 810 
„Fernmeldebet r iebsd ienst “  dar .  D iese Vorschr i f t  enthä l t  d ie  e inhei t l ichen Reglungen für  den 
gesamten Fernmeldedienst .  In  den Hauptabschni t ten 1 b is  4  s ind d ie  a l lgemeinverb ind l ichen 
Best immungen und in  den nachfo lgenden Hauptabschni t ten d ie  spez ie l len Reglungen für  d ie  
Durchführung des Fernmeldeverkehrs in  den e inze lnen Bet r iebsar ten festge legt .  Te i ls  und des 
spez ie l len Abschni t ts  für  besondere Bet r iebsar ten e inschl ieß l ich der  dafür  benöt ig ten Anlagen 
ergeben s ich fo lgende Einze lvorschr i f ten.   

 PDV / DV 810.1    Fernschreibdienst  

 PDV / DV 810.2   Telegrafiefunkdienst  

 PDV / DV 810.3   Sprechfunkdienst  

 PDV / DV 810.4   Fernsprechdienst  
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1.  Allgemeines  
 
1.1  Geltungsbereich  
 
1.1.1  Diese Vorschrift gilt für den  Fernmeldebetriebsdienst der Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben ( BOS ).  
 
1.1.2  Für das Betreiben von Fernmeldeverbindungen gelten u. a.  
 – fernmelderechtliche Bestimmungen 
 – Verschlusssachenanweisungen 
 – Dienstvorschriften 
 in der jeweils gültigen Fassung. 
 
1.1.3  Die Durchführung des Fernmeldeverkehrs bei besonderen Anlässen wie 
Katastrophen, Alarm- und Verteidigungsfall erfordert ggf. zusätzliche Regelungen.  
 
1.2  Aufgaben und Gliederung  
 
1.2.1  Der Fernmeldebetriebsdienst hat die Aufgabe, dienstliche Nachrichten sicher und 
schnell über Fernmeldeverbindungen zu befördern.  
 
1.2.2  Fernmeldeverbindungen sind in Fernmeldenetzen zusammen gefasst und 
können in  
 – Netzebenen 
 – Netzgruppen  
 – Verkehrsbereiche 
 – Verkehrskreise 
unterteilt werden. 
 
1.2.3  Fernmeldenetze können sich in obere und untere Netzebenen gliedern. Die 
oberen Netzebenen ( ON ) bestehen aus den Fernmeldeverbindungen zwischen Bund 
und Ländern und den Ländern untereinander.  
Die unteren Netzebenen ( UN ) bestehen aus den Fernmeldeverbindungen innerhalb 
der Zuständigkeitsbereiche des Bundes und der Länder.  
 
1.2.4  Der Fernmeldeverkehr wird durch Fernmeldebetriebsstellen abgewickelt.  
 
Für jede Fernmeldebetriebsstelle wird ein Kennzeichen und/oder Rufzeichen/ -name 
zugeteilt.  
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1.3  Betriebsleitung  
 
1.3.1  Die Betriebsleitung wird durch den Bundesminister des Inneren und die 
Innenminister/-senatoren der Länder für ihren Bereich ausgeübt.  
 
1.3.2  In Grundsatzfragen ist der Bundesminister des Inneren im Einvernehmen mit den 
Innenministern/ -senatoren der Länder für die Vertretung der BOS gegenüber dem 
Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen zuständig.  
 
1.3.3  Die Betriebsleitung ist insbesondere zuständig für  
 – Einhaltung der Bestimmungen dieser Vorschrift und aller rechtlichen  
  Bestimmungen des Fernmeldebetriebs  
 – Erlass von Zusatzregelungen für ihren Bereich 
 – Einteilung nachgeordneter Betriebsleitungen 
 – Erstellung und Herausgabe von Betriebsunterlagen  
 – Zuteilung der Kennzeichen und/oder Rufzeichen/ -namen  
 – Überwachung des Fernmeldebetriebs 
 
1.3.4  Nachgeordnete Betriebsleitungen sind im Rahmen ihrer Aufgabenzuweisung 
verantwortlich und weisungsbefugt.  
 Aufgaben wie  
 – erste Verbindungsaufnahme 
 – Wiedereröffnung des Fernmeldeverkehrs nach Unterbrechungen 
 – Einhalten der Fernmeldedisziplin 
 – Beendigung des Fernmeldeeinsatzes nach Weisung des taktischen Führers  
können auch mit der Leitung des Fernmeldeverkehrs beauftragten Fernmeldebetriebs-
stelle übertragen werden.  
 
1.3.5  Die Betriebsleitung des Bundesministers des Inneren erstellt Betriebsstellen-
übersichten sowie Skizzen der oberen Netzebene, die fortlaufend zu aktualisieren sind. 
Die Betriebsleitungen der Länder teilen sie eingetretenen Änderungen mit.  
 
1.4  Fernmeldesicherheit  
 
1.4.1  Fernmeldesicherheit wird erreicht durch Maßnahmen, die verhindern, dass  
 – unbefugte schutzbedürftige Informationen aus dem Fernmeldeverkehr gewinnen  
 – Unbefugte am Fernmeldeverkehr teilnehmen 
 – der Fernmeldeverkehr gestört wird 
 
1.4.2  Schutzbedürftige Nachrichten sind zu  
 – verschleiern 
 – tarnen 
 – kryptieren (schlüsseln oder codieren ) 
 
1.4.2.1  Nachrichten mit VS-Einstufung sind nach der VS-Anweisung zu behandeln.  
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1.4.2.2  Nachrichten mit dem Vermerk “Kryptieren” sind auf allen 
Fernmeldeverbindungen kryptiert zu befördern.  
 
1.4.2.3  Nachrichten mit dem Vermerk “Bei Funkübermittlung kryptieren” sind nur 
bei Funkverbindungen kryptiert zu befördern.  
 
1.4.2.4  Kryptierte Nachrichten sind bei der aufnehmenden Fernmeldebetriebsstelle so 
lange als Nachricht ohne VS-Einstufung zu behandeln, bis sich aus dem dekryptierten 
Text etwas anderes ergibt. Das Aushändigen kryptierter eingegangener Nachrichten an 
den Empfänger ist in der Dienstanweisung zu regeln.  
 
1.4.3  Die Berechtigung zur Teilnehme am Fernmeldeverkehr ist im Zweifelsfalle durch 
Authentisierung nachzuweisen. Besteht der Verdacht, dass Unbefugte am 
Fernmeldeverkehr teilnehmen oder teilgenommen haben, ist die Betriebsleitung 
unverzüglich zu unterrichten.  
 
1.4.4  Teilnehmer am Fernmeldeverkehr unterliegen der Verschwiegenheitspflicht, die 
sich aus der im § 11 ( 1 ) Nr. 2 und 4 StGB definierten rechtlichen Stellung ergibt. Der 
Personenkreis der für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten ist nach dem 
Verpflichtungsgesetz ( Art. 42 EGStGB v. 2.3.1974 ) förmlich zu verpflichten. Über die 
Verpflichtung ist eine Niederschrift anzufertigen ( Muster Anlage 1 ), deren spezielle 
Form je nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften unterschiedlich sein kann.  
 
1.4.5  Die Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses richtet sich nach bundes- 
und landesrechtlichen Vorschriften.  
 
1.4.6  Taktische Maßnahmen zur Sicherung des Fernmeldeverkehrs sind  
 – Einstellung des Fernmeldeverkehrs ( z. B. Funkstille ) 
 – Einschränkung des Fernmeldeverkehrs 
 – Benutzung anderer Fernmeldemittel 
 – Verwendung von Meldemitteln 
 
Diese Maßnahmen werden vom taktischen Führer im Einvernehmen mit der 
Betriebsleitung angeordnet bzw. aufgehoben.  
 
1.4.7  Unbefugten ist der Zutritt zu Fernmeldebetriebsstellen zu untersagen.  
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2  Dienstbetrieb  
 
2.1  Dienstanweisung  
 
2.1.1  Einzelheiten des Dienstbetriebes für Fernmeldebetriebsstellen sind unter 
Beachtung dieser Vorschrift in einer Dienstanweisung zu regeln.  
 
2.2  Betriebsaufsicht  
 
2.2.1  Versehen bei einer Fernmeldebetriebsstelle mehrere Bedienstete gleichzeitig 
Dienst, ist eine Betriebsaufsicht einzusetzen.  
 
Die Betriebsaufsicht ist u. a. verantwortlich für  
 – den Einsatz und die Betriebsbereitschaft der Fernmeldebetriebsstelle 
 –  alle Meldungen über den Einsatz und die Betriebsbereitschaft, Verbindungs- 
  aufnahmen oder Änderungen der Fernmeldeanlage  
 – zeit- und formgerechte Behandlung der Nachricht 
 – ordnungsgemäßen Ablauf des Dienstbetriebs 
 –  vorschriftgemäße Durchführung des Fernmeldeverkehrs einschließlich der  
  Aufgabe von diesbezüglichen Nachrichten ( Betriebsmitteilungen )  
 – Einhaltung der VS-Anweisung und Fernmeldesicherheitsbestimmungen  
 
Beim Einsatz von Fernmeldetrupps werden die Aufgaben der Betriebsaufsicht durch die 
Truppführer wahrgenommen.  
Bei Fernmeldezentralen ist die Betriebsaufsicht dem “Leiter des Fernmeldebetriebs” 
nachgeordnet.  
 
2.3  Betriebspersonal  
 
2.3.1  Fernmeldezentralen sind nur mit speziell geschultem Betriebspersonal zu 
besetzen.  
Soweit Fernmeldestellen vom Benutzer selbst betrieben werden, ist er hierzu in die 
Bedienung der Geräte einzuweisen und über die Bestimmungen dieser Vorschrift zu 
unterrichten.  
Ausnahmen sind durch die Betriebsleitung zu regeln.  
 
2.4  Betriebszeiten  
 
2.4.1  Fernmeldebetriebsstellen müssen durchgehend erreichbar sein.  
 
Ausnahmen werden von der Betriebsleitung im Einvernehmen mit dem taktischen 
Führer festgelegt.  
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2.5  Betriebsunterlagen  
 
2.5.1  Betriebsunterlagen sind alle Unterlagen, die benötigt werden  
 zur  
 – Regelung des Dienstbetriebs 
 – Dokumentation und Nachweisung 
 – Betriebsanalyse 
 
2.5.2  Sind Fernmeldebetriebsstellen zusammen gefasst, können Betriebsunterlagen 
gemeinsam geführt werden.  
 
2.5.3  Betriebsunterlagen mit VS-Einstufung sind nach der VS-Anweisung zu 
behandeln.  
 
2.5.4  Fernmeldebetriebsstellen  sind, soweit erforderlich, mit folgenden 
Betriebsunterlagen auszustatten:  
 – Vorschriften, 
 – Dienstanweisungen,  
 – Betriebsbuch, 
 – Nachweisung, 
 – Quittungsbuch,‚  
 – Störungsbuch, 
 – Funkplan, 
 – Fernmeldeskizzen, 
 – Krypto-, Tarn- und Authentisierungsunterlagen,  
 – Kennzeichen-/Rufzeichen-/-namen-Verzeichnisse,  
 – Weitergabe-, Verteiler- und Steuerungspläne,  
 – Bedienungsanleitung, 
 – Nachrichtenvordrucken, 
 – Dienstbehelfen. 
 
2.5.4.1  Das Betriebsbuch kann handschriftlich geführt oder durch Verwendung 
technischer Mittel ergänzt/ersetzt werden.  
 
2.5.4.2  Über den Verbleib formgebundener Nachrichten ist eine Nachweisung zu 
führen.  
 
Die Nachweisung kann handschriftlich, durch Ablage oder durch Verwendung 
technischer Mittel geführt werden. Nachrichten sind fortlaufend oder für die Dauer eines 
Einsatzes zu erfassen. Sie können auch im Betriebsbuch nachgewiesen werden.  
 
2.5.5  Es sind aufzubewahren  
 – übermittelte Nachrichten 24 Stunden  
 – beförderte Nachrichten 1 Monat  
 – Betriebsbücher und Nachweisungen 3 Monate  
 
Abweichungen von vorstehenden Aufbewahrungszeiten können angeordnet werden.  
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2.5.6  Unbefugtes Ändern in Betriebsunterlagen ist verboten. Notwendige 
Berichtigungen sind zu bestätigen.  
 
2.6  Betriebsstörungen  
 
2.6.1  Der  Ausfall einer Fernmeldebetriebsstelle, Störungen der 
Fernmeldeverbindung, Maßnahmen zur Störungsbeseitigung und die 
Wiederaufnahme des Fernmeldeverkehrs sind zu melden.  
 
Das Benachrichtigungsverfahren wird durch die Betriebsleitung festgelegt.  
 
3  Nachrichten  
 
3.1  Aufgabeberechtigung  
 
3.1.1  BOS sowie deren Dienststellen, Einrichtungen und Einheiten sind 
aufgabeberechtigt für Nachrichten, die über eigene Fernmeldeverbindungen befördert 
werden sollen.  
 
Die Aufgabe von Nachrichten zu Beförderung über Fernmeldeverbindungen anderer 
BOS ist nur dann statthaft, wenn sich die Notwendigkeit hierzu aus der 
Zusammenarbeit ergibt.  
 
In Ausnahmefällen dürfen Nachrichten an bzw. von Behörden, Organisationen oder 
Institutionen, die nicht zu den BOS gehören, über Fernmeldeverbindungen der BOS 
befördert werden, wenn dies im dringenden öffentlichen Interesse ist und der Aufgeber 
bzw. Empfänger BOS sind.  
 
Zweifel an der Aufgabeberechtigung sind vor Annahme der Nachricht zu klären.  
 
3.1.2  Der Aufgeber bestimmt  
 – Art 
 – Vorrangstufe  
 – VS-Einstufung  
 – Maßnahmen zur Sicherung der Nachricht. 
 
Er hat beim Abfassen die hinweise nach Anlage 16 zu beachten. Diese Anlage ist im 
Interesse eines geordneten Fernmeldeverkehrs an die Aufgabeberechtigten zu 
verteilen.  
 
3.2  Arten von Nachrichten  
 
3.2.1  Es werden unterschieden  
 – formlose Nachrichten als Gespräch (G), Durchsage (D), Fernkopie (F), Notiz (N) 
 – formgebundene Nachrichten als Spruch (Sp), Fernschreiben (Fs),  
  Funktelegramm (Ft), Telebild (Tb)  
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3.2.1.1  Formlose Nachrichten dienen dem unmittelbaren Informationsaustausch. Sie 
sind von den Fernmeldebetriebsstellen grundsätzlich nicht nachzuweisen.  
 
Nachrichten, die im Teilstreckenbetrieb befördert werden müssen, sind als 
formgebundene Nachrichten zu behandeln.  
 
3.2.1.2  Formgebundene Nachrichten sind in der Urschrift als Text oder Bild 
vorliegende Nachrichten. Sie sind von den Fernmeldebetriebsstellen nachzuweisen.  
 
3.2.2  Der  innerbetrieblichen Kommunikation zwischen Fernmeldebetriebsstellen 
dienen Betriebsmitteilungen. Sie können als formlose oder formgebundene 
Nachrichten befördert werden.  
 
3.3  Gliederung formgebundener Nachrichten  
 
3.3.1  Formgebundene Nachrichten sind zu gliedern in  
 – Kopf 
 – Anschrift 
 – besondere Vermerke, soweit erforderlich als Teil des Inhaltes 
 – Inhalt 
 – Absenderangabe Für Tb gelten abweichend Nr. 8.8 und Anlage 14. 
 
3.3.2  Der Kopf enthält in fester Reihenfolge  
 – Anfangszeichen 
 – Vorrangstufe bei Fs/Ft ist nach den Vorrangstufen “aaa” und “bbb” 5 mal das  
  Klingelzeichen und einmal Zwischenraum zu geben  
 – Kennzeichen/Rufzeichen/-name  
 – Nummer der Nachricht 
 – Annahmetag und –Monat  in automatischen  
  als vierstellige Zahlengruppe  Systemen 
 – Annahmeuhrzeit  Beförderungsbeginn 
  als vierstellige Zahlengruppe 
 – Trennungszeichen 
 
Beispiel: 
 Fs-Kopf 
 +eee byropd nr 718 0203 0112= 
 Sp-Kopf 
 Spruchanfang Sofort Nero Nr 718 0203 0112 – Trennung 
 
Bei Betriebsmitteilungen kann der Kopf in Kurzform  
 – Anfangszeichen 
 – Vorrangstufe 
 – Kennzeichen/Rufzeichen/-name  
 – Trennungszeichenverwendet werden. 
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3.3.3  Nachrichten sind nach der Anschrift als  
 – Einzel-Nachricht an einen Empfänger  
 – Mehrfach-Nachricht an mehrere Empfänger  
 – Sammel-Nachricht mit einer für alle gemeinsamen Anschrift an einen  
  festgelegten Empfängerkreis gerichtet. 
 
3.3.3.1  Als Anschrift ist in einer Zeile fortlaufend und in fester Reihenfolge zu setzen  
 – Nummer der Anschrift ( zweistellig ) auch bei Einzelanschrift 
 – ausgeschriebener Ortsname, in amtlicher Schreibweise 
 – Behörde, Dienststelle, Einrichtung oder Einheit, abgekürzt nach Anlage 10 
 –  Trennungszeichen zur Trennung von Anschrift und Inhalt, bei Mehrfach- 
  Nachricht ist   das Trennungszeichen hinter die letzte Anschrift zu setzen  
 
Beispiel einer Anschrift in Einzel-Nachrichten:  
Die Anschrift in der Urschrift lautet  
 An den  
 Polizeipräsidenten in München 
Sie ist durch das Betriebspersonal umzusetzen  
 in 01 muenchen pp=  
 
3.3.3.2  Bei Mehrfach-Nachrichten sind die Anschriften fortlaufend zu nummerieren.  
 
Beispiele:  
 – innerhalb des festen Dienstes 
  01 muenchen pp 
  02 nuernberg pp 
  03 rosenheim pd= 
 – innerhalb des beweglichen Dienstes 
  01 gsk sued 
  02 gsa sued 4 
  03 gsa sued 6= 
 
3.3.3.3  Für  Sammel-Nachrichten im Bundesgebiet sind die Sammelanschriften in 
Anlage 10 festgelegt.  
 
Beispiel: 
  01 alle im= 
Für den Landesbereich sind Sammelanschriften durch die Betriebsleitung festzulegen. 
Derartige Sammelanschriften dürfen innerhalb des Landesbereichs des Absenders 
verwendet werden und nicht identisch mit Sammelanschriften für das Bundesgebiet 
sein.  
 
Beispiele: 
 01 alle rp= 
 01 alle prev= 
 01 verteiler 1= 
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3.3.3.4  Ergänzende Angaben zu einer Anschrift sind in einem Klammervermerk hinter 
die Anschrift zu setzen.  
 
Die Länge der Anschrift, einschließlich der ergänzenden Angaben, darf nicht über eine 
Zeile hinausgehen.  
 
Weitere Angaben sind in den Inhalt der Nachricht aufzunehmen.  
Empfänger, die die Nachricht nur zur Kenntnis erhalten sollen, sind mit dem Vermerk 
„(nachr)” zu kennzeichnen.  
 
Beispiel:  
 – Einzel Nachricht  
 01 wiesbaden bka (lz)= 
 – Mehrfach-Nachricht 
 01 rosenheim pd 
 02 muenchen lak (sg 45 nachr) 
 03 muenchen pp (nachr)= 
 – Sammel-Nachricht 01 alle im= 
 
3.3.3.5  Werden  Nachrichten über den eigenen Landesbereich hinaus befördert, sind 
die Anschriften nach den Landesbereichen zu ordnen. Der eigene Landesbereich ist an 
erster Stelle aufzuführen. Den Anschriften ist zusätzlich das Kennzeichen für den 
Landesbereich (Anlage 9) voranzusetzen (kann innerhalb des beweglichen Dienstes 
entfallen). Das Kennzeichen für den Landesbereich kann auch gesetzt werden, wenn 
Nachrichten nur im eigenen Landesbereich befördert werden.  
 
3.3.3.6  Sammelanschriften für das Bundesgebiet sind ohne Kennzeichen an erster 
Stelle, Sammelanschriften für den Landesbereich an erster Stelle nach dem 
Kennzeichen für den Landesbereich aufzuführen.  
 
Beispiel mit Kopf und Anschrift: 
 +eee nwklpp nr 1128 2509 1009= 
 bw 
 01 mosbach pk= 
 +sss bwstld02 nr 2194 2804 1817= 
 bw 
 01 tuebingen pk 
 02 stuttgart lka (nachr) 
 he 
 03 heppenheim kk 
 04 wiesbaden lka (roem 5 nachr) 
 rp 
 05 mainz pp 
 06 neustadt wstr pd 
 07 koblenz lka (nachr)= 
 +bbb  rpkzlk nr 513 0603 1812= 
 01 alle lka 
 rp 
 02 verteiler 1 
 bu 
 03 koblenz gsd= 
Weitere Beispiele Anlagen 10 und 12      
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3.3.3.7  Sind in der Urschrift auch Empfänger aufgeführt, an die die Nachrichten nicht 
über Fernmeldenetze der BOS befördert wird, sind deren Anschriften unter Fortsetzung 
der Nummerierung als erste Zeile des Inhalts anzuführen. Die Beförderung der 
Nachricht an diese Empfänger ist vom Aufgeber zu regeln.  
 
Beispiel: 
 +eee hehebk nr 2345 1501 0821= 
 he 
 01 wiesbaden pp 
 nw 
 02 kleve okd= 
 03 wiesbaden sta 
 04 kleve sta 
 betr.: ..... 
 
3.3.4  Nach der Anschrift können besondere Vermerke gesetzt werden. Sie sind Teil 
des Inhaltes und mit Unterstreichungszeichen zu versehen. Mehrere besondere 
Vermerke sind untereinander aufzuführen.  
 
Besondere Vermerke können sein  
 – VS-Vermerke  
 – Anzahl der Teile einer Nachricht 
 – Steuerungsvermerke 
 – Weiterleitungsvermerke 
 – Abgangszeit beim Aufgeber 
 – Übung 
 – Tatsache  
 
Beispiel: 
 +sss nihnak nr 2812 0203 1318= 
 nw 
 01 dortmund pp= 
 -- vs – nur für den dienstgebrauch -- 
 ..... (Text) ..... 
 
Weitere Beispiele Anlage 11.  
 
Vermerke wie “Eilt”, “Sofort vorlegen”, “Vertraulich” (ohne VS-Einstufung) haben keinen 
Einfluss auf die betriebliche Behandlung der Nachricht. Sie werden nur mitbefördert, 
wenn sie zum Inhalt der Nachricht selbst gehören.  
 
3.3.5  Der Inhalt der Urschrift (Text, Bild) ist unverändert zu übernehmen. Der Inhalt ist 
mit Trennungszeichen abzuschließen.  
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3.3.6  Die Absenderangaben sind in einer Zeile fortlaufend zu setzen und bestehen aus  
 – ausgeschriebenem Ortsnamen, in amtlicher Schreibweise 
 – Behörde, Dienststelle, Einrichtung und Einheit, abgekürzt nach Anlage 10 und  
  durch ein Komma vom nachfolgenden Teil der Absenderangabe getrennt  
 – Name des Unterzeichners Der Name ist nicht zu übermitteln, wenn dies  
  vermerkt ist 
 – Datum der Unterschriftsleistung 
  Tag, Monat, Jahr – als sechsstellige Zahlengruppe (kann innerhalb des  
  beweglichen Dienstes entfallen)  
 – Schlusszeichen 
Die Absenderangaben können ergänzt werden durch  
 – Aktenzeichen, Tagebuchnummern 
 – Amtsbezeichnung des Unterzeichners (abgekürzt) 
 
Beispiel: 
 stuttgart lka, ia miessling 080976+ 
 heppenheim pk, tgb nr roem 2/345/76 kuhn pok 211076+ 
 hamburg fd 5, az 14.74 vs nfd tgb nr 23/76 hummel 210476+ 
 alsfeld kk (soko lka 5/z), spur 678 stein phk 101077+ 
 
3.3.7  Nachrichten als Fs/Ft sind in der Form nach Anlage 12 zu schreiben.  
 
3.3.8  Werden formgebundene Nachrichten geteilt, ist jeder Teil als selbständige 
Nachricht zu schreiben.  
 
3.4  Vorrangstufen  
 
3.4.1  Nachrichten werden nach Vorrangstufen eingeteilt in  
 – Einfach-Nachrichten (eee)  
 – Sofort-Nachrichten (sss)  
 – Blitz-Nachrichten (bbb)  
 – Staatsnot-Nachrichten (aaa)  
 
3.4.2  Einfach-Nachrichten erhalten vom Aufgeber keinen Vermerk. Sie werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs abgefertigt.  
 
3.4.3  Sofort-Nachrichten sind dringende Nachrichten, die vom Aufgeber mit dem 
Vermerk “Sofort” gekennzeichnet werden. Als “Sofort” sind nur solche Nachrichten zu 
bezeichnen, bei denen eine besondere Eilbedürftigkeit vorliegt und jede Verzögerung 
nachteilige Folgen mit sich bringen würde.  
 
Sie sind in der Reihenfolge ihres Eingangs, jedoch vor Einfach-Nachrichten 
abzufertigen. Bestehender Verkehr wird nicht unterbrochen.  
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3.4.4  Blitz-Nachrichten sind sehr dringende Nachrichten, die vom Aufgeber mit dem 
Vermerk “Blitz” gekennzeichnet werden.  
 
Blitz-Nachrichten sind nur aufzugeben  
 – zum Schutz menschlichen Lebens 
 – zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen oder bei Katastrophen 
 – im dringenden Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 
 
Sie sind in der Reihenfolge ihres Eingangs vor Sofort- und Einfach-Nachrichten 
abzufertigen. Bestehender Verkehr niederer Vorrangstufe ist zu unterbrechen.  
 
3.4.5  Staatsnot-Nachrichten sind vom Aufgeber mit dem Vermerk “Staatsnot” zu 
kennzeichnen.  
Sie sind in der Reihenfolge ihres Eingangs vor allen anderen Nachrichten abzufertigen. 
Bestehender verkehr niederer Vorrangstufe ist zu unterbrechen.  
Staatsnot-Nachrichten dürfen nur von  
 – der Bundesregierung 
 – den Landesregierungen 
aufgegeben werden. 
 
3.4.6  Können Staatsnot-/Blitz-Nachrichten nicht sofort befördert werden, ist der 
Aufgeber unverzüglich zu benachrichtigen.  
 
3.4.7  Erkennt das Betriebspersonal, dass Vorrangstufen verwendet werden, die 
offensichtlich vorstehenden Bestimmungen widersprechen, ist der Aufgeber darauf 
hinzuweisen.  
 
3.5  Behandlung von Nachrichten  
 
3.5.1  Die Bestimmungen über die Behandlung von Nachrichten sind bei 
formgebundenen Nachrichten stets, bei formlosen Nachrichten soweit erforderlich 
anzuwenden.  
 
3.5.2  Nachrichten sind bei der Fernmeldebetriebsstelle grundsätzlich in 
Maschinenschrift, Tb mit dem ausgefüllten Vordruck gemäß Anlage 14* aufzugeben 
und vom Betriebspersonal mit einem Annahmevermerk zu versehen. Im beweglichen 
Dienst dürfen Nachrichten auch in Druckschrift aufgegeben werden.  
 
Im Annahmevermerk sind  
 – Annahmedatum/-zeit  
 – Name des Annehmenden 
einzutragen. 
 
 
 
 
* hier nicht abgedruckt 
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Unklarheiten sind vor der Annahme der Nachricht zu beseitigen. Die fernmündliche oder 
mündliche Aufgabe von Nachrichten ist nur in Ausnahmefällen gestattet, der Name des 
Aufgebenden ist zu vermerken.  
 
3.5.3  Eigenmächtiges Ändern einer Nachricht ist dem Betriebspersonal verboten. 
Hiervon ausgenommen ist das betriebsgerechte Aufbereiten, wie  
 – Ordnen der Anschriften nach Nr. 3.3.3 
 – Einsetzen der Abkürzungen nach Anlage 10  
 – Teilen von Nachrichten nach Anlage 11 
 
3.5.4  Bei Fs/Ft sind folgende Schreib- und Gebeweisen anzuwenden:  
 
3.5.4.1  Im allgemeinen  
 – ae für ä 
 – oe für ö 
 – ue für ü 
 – sz für ß 
 – arabische Ziffern mit der vorangestellten Abkürzung “roem” für römische Ziffern  
 
3.5.4.2  Die Zeichen für  
 – weniger 
 – minus 
 – plus 
 – mal 
 – gleich 
 – bis 
sind als Wörter auszuschreiben. 
Nicht darstellbare Zeichen sind als Wörter und, wenn der Sinn eindeutig ist, abgekürzt 
zu schreiben ( z. B. proz für % und par für §).  
 
3.5.4.3  Das Zeichen “-“ ist nur anzuwenden  
 – als Bindestrich 
 – als Gedankenstrich 
 – zur Silbentrennung 
 – zur Ankündigung eines Bruches bei gemischten Zahlen (z.B. 7-1/7)  
 – als Unterstreichungszeichen    
  (je 2 Striche vor und nach dem zu unterstreichenden Wort oder Satzteil,  
  z.B. --berlin--); Unterstreichungszeichen sind nur im Inhalt zulässig.  
 
3.5.4.4  Durchgabefehler sind sofort unter Benutzung des Irrungszeichens zu 
berichtigen. Bei Schreibfehlern im Kopf oder in der Anschrift ist neu zu beginnen. Bei 
Schreibfehlern im Inhalt ist – sofern keine andere Korrekturmöglichkeit besteht – einmal 
Zwischenraum, dann das Irrungszeichen “e e e” und nochmals Zwischenraum zu 
geben. Die Durchgabe ist mit dem letzten richtig geschriebenen Wort oder der 
Zahlengruppe fortzusetzen, z. B.  
 die beamten weeden eee beamten werden ...  
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3.5.4.5  Schreibfehler, die erst beim Vergleichen mit der Urschrift festgestellt werden, 
sind nach der Absenderangabe in der nächsten Zeile mit der Ankündigung “vgl” zu 
berichtigen; die Berichtigung ist mit dem Schlusszeichen zu beenden, z. B.  
  duesseldorf lka, ia mueller 170377+ 
  vgl. 3 zl: baumgartner+ 
Der Abschluss der Nachricht erfolgt nach Nr. 3.3.7.  
Werden nach der Beförderung Berichtigungen erforderlich, sind sie als neue Nachricht 
zu geben.  
 
3.5.4.6  Tabellen, Sperrschrift (ausgenommen Irrungszeichen) und Einrücken des 
Zeilenanfangs sind nicht erlaubt.  
 
3.5.4.7  Für Datenabfragen über Fs-Verbindungen können abweichende Schreibweisen 
und –formen  erforderlich werden.  
 
3.5.5  Nachrichten sind nach der Erstellung mit der Urschrift zu vergleichen.  
 
3.5.6  Die Beförderungszeit ist in den Beförderungsvermerk auf der Urschrift 
einzutragen.  
 
3.5.7  Die Urschriften der beförderten Nachrichten sind an den Aufgeber 
zurückzugeben.  
 
3.5.8  Die  Verständigung des Empfängers vom Eingang einer Nachricht und deren 
Aushändigung sind in der Dienstanweisung zu regeln. Bei Staatsnot-/Blitznachrichten 
muss der Empfänger sofort benachrichtigt werden.  
 
3.5.9  Nachrichten sind nicht durch das Betriebspersonal zuzustellen.  
 
3.5.10  Nachrichten  sind zu übermitteln, wenn eine direkte Verbindung zwischen 
Fernmeldebetriebsstellen aus technischen oder betrieblichen Gründen nicht besteht 
oder nicht zustande kommt. Fernmeldebetriebsstellen sind zur Übermittlung verpflichtet.  
 
3.5.11  Nachrichten, die unverändert an weitere Empfänger gesteuert werden, erhalten 
einen Steuerungszusatz. Dieser ist der Nachricht voranzustellen und besteht aus  
 – Kopf der steuernden Fernmeldebetriebsstelle 
 – Anschrift 
 – ggf. besondere Vermerke nach Nr. 3.3.4 und Anlage 11  
 – Steuerungsvermerk einschließlich ergänzender Hinweise 
 
Die Entscheidung, ob eine Nachricht zu steuern ist, trifft der Empfänger, nicht das 
Betriebspersonal. VS-Vermerke sind aus der Ursprungsnachricht zu übernehmen, falls 
nicht anders bestimmt wird.  
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3.5.12  Nachrichten werden weitergeleitet, wenn sie aus eignen Fernmeldenetzen auf 
andere eigene, fremde oder öffentliche Fernmeldenetze übergehen oder umgekehrt.  
Der Nachricht werden  
 – Kopf der weiterleitenden Fernmeldebetriebsstelle 
 – Anschrift(en) entsprechend Weiterleitungsverantwortlichkeit 
 – Weiterleitungsvermerkvorangestellt. Die Ursprungsnachricht ist unverändert als  
  “Inhalt” zu übernehmen. 
Abweichungen hiervon können durch die Betriebsleitung zugelassen werden. 
 
Die Absenderangaben der weiterleitenden Fernmeldebetriebsstelle sind nach Nr. 3.3.6 
einzusetzen.  
Fehlt die Vorrangstufe, ist sie durch die Betriebsaufsicht nach Nr. 3.4 zu bestimmen.  
Nachrichten, die aus eigenen Fernmeldenetzen auf eigene, fremde oder öffentliche 
Fernmeldenetze übergehen, sind unverändert weiterzuleiten.  
 
3.5.13  Die  Zurücknahme einer beförderten Nachricht mit “qta” kann nur die sendende 
Fernmeldebetriebsstelle vornehmen.  
Die aufnehmende Fernmeldebetriebsstelle kann ggf. die Zurücknahme mit “qta?” 
fordern, z. B. bei Irrläufern. 
 
4  Fernmeldeverkehr  
 
4.1  Verkehrsarten  
 
4.1.1  Verkehrsarten  sind von den technischen Möglichkeiten abhängige Verfahren des 
Nachrichtenaustausches.  
Es werden unterschieden  
 – Richtungsverkehr 
 – Wechselverkehr 
 – Gegenverkehr 
 
4.1.1.1  Beim Richtungsverkehr kann nur gesendet oder empfangen werden.  
 
4.1.1.2  Beim Wechselverkehr kann abwechselnd gesendet und empfangen werden.  
 
4.1.1.3  Beim Gegenverkehr kann gleichzeitig gesendet und empfangen werden.  
 
4.2  Verkehrsformen  
 
4.2.1  Die Verkehrsformen bestimmen das Zusammenwirken von 
Fernmeldebetriebsstellen in den Fernmeldenetzen.  
Es werden unterschieden  
 – Linienverkehr 
 – Sternverkehr 
 – Kreisverkehr 
 – Querverkehr 
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4.2.1.1  Im Linienverkehr sind am Nachrichtenaustausch nur zwei 
Fernmeldebetriebsstellen beteiligt.  
 
4.2.1.2  Im Sternverkehr tauschen mehrere Fernmeldebetriebsstellen mit einer 
gemeinsamen Gegenstelle mit Leitfunktion (Sternkopf) Nachrichten aus.  
 
4.2.1.3  Im Kreisverkehr können mehrere Fernmeldebetriebsstellen gleichberechtigt 
Nachrichten austauschen. Es ist eine Fernmeldebetriebsstelle mit der Leitung zu 
beauftragen.  
 
4.2.1.4  Im Querverkehr findet ein Nachrichtenaustausch zwischen 
Fernmeldebetriebsstellen verschiedener Verkehrsbereiche/-kreise statt. Querverkehr 
kann vorbereitet oder unvorbereitet erfolgen.  
 
4.3  Abwicklung  
 
4.3.1  Der Fernmeldeverkehr ist diszipliniert und so kurz wie möglich abzuwickeln. 
Dabei sind anzuwenden  
 –  Q-Gruppen (außer im Sprechverkehr), Betriebszeichen, Verkehrsabkürzungen  
  nach Anlage 15  
 – Betriebsworte, Sprachwendungen nach Anlage 15 
 – Buchstabiertafel nach Anlage 15 
 – Abkürzungen nach Anlage 10 
 
4.4  Unterbrechung  
 
4.4.1  Fernmeldeverkehr darf nur unterbrochen werden  
 – zur Beförderung von Blitz- und Staatsnotnachrichten  
 – bei Störungen 
 
4.5  Übungen  
 
4.5.1  Übungsnachrichten sind mit dem besonderen Vermerk  -- Übung -- zu 
kennzeichnen. Weitergehende Regelungen sind durch die Übungsleitung im 
Einvernehmen mit der Betriebsleitung im Einzelfall festzulegen.  
 
4.5.2  Außerdem ist während der Übung in gewissen Zeitabständen auf den 
Übungsverkehr hinzuweisen.  
 
4.5.3  Tatsachenmeldungen im Rahmen einer Übung sind durch den  besonderen 
Vermerk -- Tatsache -- zu kennzeichnen. Sie unterbrechen den Übungsverkehr.  
 
4.6  Überwachung  
 
4.6.1  Der Fernmeldeverkehr ist zu überwachen zum  
 – Gewinnen fernmeldetaktischer Nutzinformationen 
 – Sammeln fernmeldebetrieblicher Erkenntnisse  
 – Aufrechterhalten der Fernmeldedisziplin      
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5.  Durchführung des Fernschreibverkehrs      
                      (Wird hier nicht weiter aufgeführt) 
 
 
 
6. Durchführung des Telegraphieverkehrs      
                      (Wird hier nicht weiter aufgeführt) 
 
 
 
7   Durchführung des Sprechfunkverkehrs  
 
7.1 Allgemeines  
 
7.1.1  Der Sprechfunkverkehr wird von Sprechfunkbetriebsstellen durchgeführt.  
Sprechfunkbetriebsstellen sind  
 – Sprechfunkzentralen 
 – Sprechfunkstellen 
 
7.2  Direktbetrieb  
 
7.2.1  Der Sprechfunkverkehr wird durch den Anruf eröffnet; er besteht aus  
 – dem Rufnamen / -zeichen der Gegenstelle(n)  
 – dem Wort “von” 
 – dem eigenen Rufnamen / -zeichen  
 – ggf. Der Ankündigung der Nachricht 
 – der Aufforderung “kommen” 
 
Beispiel: 
 “Florian X von Florian Y – kommen” 
 “Rotkreuz x von Rotkreuz Y – Durchsage – kommen” 
 
Der Anruf ist sofort durch die Anrufantwort zu bestätigen; sie besteht aus  
 – dem Wort “hier” 
 – dem eigenen Rufnamen / -zeichen  
 – der Aufforderung “kommen 
 
Beispiel: 
 “Hier Florian X – kommen” 
 
Danach ist mit der Durchgabe der Nachricht(en) zu beginnen.  
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7.2.2  Anrufe  an alle oder mehrere Sprechfunkbetriebsstellen eines 
Sprechfunkverkehrsbereichs / -kreises erfolgen mit dem eigenen Rufnamen / -zeichen 
und dem Sammelruf  
 – an alle .... 
 – an alle außer .... 
 – an alle im Bereich ....oder mit einem festgelegten Sammelrufnamen / -zeichen,  
  dem Wort “von” und dem eigenen Rufnamen / -zeichen. 
 
Beispiel: 
 “Hanno an alle – Durchsage” 
 “Markgraf an alle außer Markgraf X und Y – Durchsage” 
 “Neke ( Sammelrufname ) von Blume Spruch” 
 
Die angerufenen Sprechfunkbetriebsstellen werden einzeln zur Anrufantwort 
aufgefordert.  
 
Meldet sich eine Sprechfunkbetriebsstelle nicht, ist sie erneut anzurufen. Kommt die 
Verbindung auch dann nicht zustande, ist die Nachricht zunächst an die anderen 
Sprechfunkbetriebsstellen zu befördern.  
 
Bei sicheren Sprechfunkverbindungen und eingespieltem Sprechfunkverkehr kann auf 
die Anrufantwort verzichtet werden.  
 
7.2.3  Der erweiterte Anruf ist anzuwenden, wenn eine Verbindung nicht sofort 
zustande kommt. Dabei ist der Anruf bis zu dreimal zu wiederholen.  
 
Beispiel:  
 “Peter X von Peter Y – Peter X von Peter Y –  
 Peter X von Peter Y – kommen”  
 
Meldet sich die angerufene Sprechfunkbetriebsstelle auch nach dem erweiterten Anruf 
nicht, kann die Nachricht “blind” oder ggf. über andere Fernmeldeverbindungen 
befördert werden.  
 
Beim blinden Befördern einer Nachricht ist der erweiterte Anruf – ohne de Aufforderung 
“kommen” – anzuwenden und die Nachricht zweimal durchzugeben.  
Der Aufgeber ist zu unterrichten.  
 
7.2.4  Kann die angerufene Sprechfunkbetriebsstelle die Nachricht nicht sofort 
aufnehmen, ist die Anrufantwort “kommen” durch “warten” zu ersetzen.  
Beispiel: 
 ”Hier Florian X – warten” 
 
Ist die angerufene Sprechfunkbetriebsstelle nicht in der Lage, die Nachricht 
aufzunehmen, beantwortet sie den Anruf mit “Ich rufe zurück”.  
 
Beispiel: 
Hier Florian X – ich rufe zurück – Ende” 
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7.2.5  Das Gespräch wird mit dem Wort “Ende” abgeschlossen.  
Nach Empfang einer Durchsage bestätigt die aufnehmende Sprechfunkbetriebsstelle 
mit “verstanden” und schließt den Verkehr mit dem Wort “Ende” oder meldet ihrerseits 
weitere Nachrichten an.  
Die Empfangsbestätigung kann mit der Aufnahmeuhrzeit verbunden werden.  
 
7.2.6  Sprüche sind mit dem Wort “Spruchanfang” einzuleiten. Zwischen den Teilen 
eines Spruchs ist das Trennungszeichen zu setzen; es wird als “Trennung” 
mitgesprochen. Die Durchgabe des Spruchs ist mit den Wörtern “Spruchende – 
kommen” abzuschließen.  
 
Beispiel: 
 “Spruchanfang Sofort Sama Y Nr 7 0804 1120 – Trennung – 01 
 Sama X – Trennung – 
 .... ( Inhalt ) .... – Trennung – 
 Sama Y – 
 Spruchende – kommen “ 
 
Die aufnehmende Sprechfunkbetriebsstelle bestätigt den Empfang mit dem Wort 
“Empfangsbestätigung”, der Aufnahmeuhrzeit und dem eigenen Rufnamen / -zeichen.  
 
Beispiel: 
 “Empfangsbestätigung – 1130 – Sama X – Ende” 
 
7.2.7  Muss bei der Durchgabe der Nachricht buchstabiert werden, ist dies mit “ich 
buchstabiere” einzuleiten.  
 
Beispiel: 
 “... Claw – ich buchstabiere – Cäsar – Anton – Ludwig – Wilhelm - ...” 
 
7.2.8  Sprech- oder Durchgabefehler sind sofort mit der Ankündigung “ich berichtige” 
zu berichtigen; dann ist mit dem letzten richtig gesprochenen Wort zu beginnen.  
 
Die aufnehmende Sprechfunkbetriebsstelle hält bei Unklarheiten Rückfrage mit den 
Wörtern “wiederholen sie”. Rückfragen zu Mehrfach- oder Sammelnachrichten sind erst 
nach Aufforderung zur Empfangsbestätigung gestattet.  
 
Beispiel: 
 “Wiederholen Sie Kopf” 
 “Wiederholen Sie alles nach ...” 
 “Wiederholen Sie alles zwischen ... und ...” 
 “Wiederholen Sie alles vor ...” 
 
Die sendende Sprechfunkbetriebsstelle beginnt die Wiederholung mit den Wörtern “ich 
wiederhole”.  
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7.2.9  Jede Frage ist mit dem Wort “Frage” einzuleiten.  
 
Beispiel: 
 “Frage Standort – kommen” 
 “Frage Uhrzeit – kommen” 
 
7.2.10  Sprechfunkbetriebsstellen haben sich ggf. zur  Übermittlung von Nachrichten 
(Nr. 3.5.10) anzubieten bzw. können hierzu aufgefordert werden.  
 
Beispiel:  
 “Hier Akkon X – ich übermittle an Akkon Y – kommen”  
 Rotkreuz X von Rotkreuz Y – übermitteln Sie an Rotkreuz Z – kommen”  
 
7.2.11  Auf Verlangen ist eine Aushändigungsbestätigung zu geben.  
 
Beispiel:  
 Kater X von Kater Y – Blitz Kater X Nr 17 um 1450 ausgehändigt – kommen”  
 
7.2.12  Sprechfunkbetriebsstellen haben sich beim Eintreten in einen 
Sprechfunkverkehrskreis sowie beim Verlassen eines Sprechfunkverkehrskreises an- 
bzw. abzumelden.  
 
Beim Verlassen des eigenen Sprechfunkverkehrskreises und beim Eintreten in einen 
fremden Sprechfunkverkehrskreis ist der Grund anzugeben.  
 
7.2.13  Kanal- / Frequenzwechsel kann durchgeführt werden  
  zu festgelegten Zeiten 
 – auf Antrag einer Sprechfunkbetriebsstelle 
 – auf besondere Weisung 
 
Der Wechsel ist von der mit der Leitung des Sprechfunkverkehrs beauftragen 
Sprechfunkbetriebsstelle anzukündigen.  
 
Wird er außerhalb festgelegter Zeiten erforderlich, ist der Empfang der Ankündigung 
von allen Sprechfunkbetriebsstellen zu bestätigen. Danach wird der Kanal-/ 
Frequenzwechsel angeordnet und durchgeführt. Die mit der Leitung beauftrage 
Sprechfunkbetriebsstelle hält den / die bisherige(n) Kanal / Frequenz bis zur 
endgültigen Verbindungsaufnahme mit allen Sprechfunkbetriebsstellen besetzt.  
Sprechfunkbetriebsstellen schalten selbständig auf den / die bisherige(n) Kanal / 
Frequenz, wenn sie innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung bekommen.  
Kanal-/ Frequenzwechsel ist ggf. benachbarten Sprechfunkverkehrskreisen mitzuteilen.  
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7.2.14  Die Überleitung des Sprechfunkverkehrs in Fernsprechnetze und umgekehrt 
darf nur im taktisch unbedingt erforderlichen Umfang erfolgen. Die überleitende  
Sprechfunkbetriebsstelle hat bei der Herstellung der Funk-Draht-Verbindung auf  
Abhörgefahr und ggf. Wechselverkehr hin zuweisen.  
 
Beispiel:  
 “Sie sprechen über Funk – Abhörgefahr – Wechselverkehr beachten”  
 
7.2.15  Bei sicheren Sprechfunkverbindungen und eingespielten Sprechfunkverkehr 
kann eine verkürzte Verkehrsabwicklung angewendet werden; hierbei kann mit dem 
Anruf die Beförderung der Nachricht und mit der Anrufantwort die Empfangsbestätigung 
verbunden werden.  
 
Beispiel:  
 “Arnold 18/21 von Arnold – Verkehrsunfall  
 Bachstraße/Wiesenstraße – kommen  
 Hier Arnold 18/21 – verstanden – Ende”  
 
7.2.16  Stehen Rufsysteme oder Funkmeldesysteme zur Verfügung, können sie  
 – Anruf 
 – Anrufantwort 
 – Identifizierung 
 – Steuerungsvorgänge 
 – Zustandsmeldungen ersetzen oder verkürzen. 
 
Sie können fester Bestandteil der Sprechfunkeinrichtung, -anlage oder 
Zusatzausstattung sein.  
 
7.3  Relaisbetrieb  
 
7.3.1  Sprechfunkrelaisstellen sind einzusetzen zur  
 – Vergrößerung der Reichweite 
 – Überleitung in andere Sprechfunkverkehrsbereiche / -kreise  
 
7.3.2  Die Durchführung des Sprechfunkverkehrs im Relaisbetrieb erfolgt wie im 
Direktbetrieb.  
 
7.4  Funkalarmierung  
 
7.4.1  Die Funkalarmierung ist ein Verfahren zur  
 – Alarmierung von Führungs- und Einsatzkräften als stiller Alarm  
 – Steuerung von Sirenen als lauter Alarm über Sprechfunkverbindungen im  
  Richtungsverkehr. 
 
7.4.1.1  Beim stillen Alarm werden die ausgesendeten Signale durch Meldeempfänger 
optisch und akustisch angezeigt.  
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7.4.1.2  Beim lauten Alarm werden die ausgesendeten Signale durch ortsfeste 
Empfangsfunkanlagen ausgewertet und in Steuerungssignale zur Auslösung von 
Sirenen umgesetzt.  
 
7.4.2  Die verfahren sind durch die Betriebsleitung zu regeln.  
 
 
8  Durchführung des Fernsprechverkehrs       
                                          (Wird hier nicht weiter aufgeführt) 
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Anlage 1 
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Muster eines Betriebsbuches mit Beispielen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETRIEBSBUCH 
 

für 
 

Funkvermittlung ...........“Ort“............. 
 

( Fernmeldebetriebsstelle ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angefangen:      „Datum“  
Beendet:      „Datum“  
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Zeit Kanal/ 

Frequenz 
Betriebsart 

An Von Betriebsablauf/ 
Ereignis 

Nr. der 
Nachweisung und 

Vermerke 
12.45  460 Nero N 3/25 Rauschsperre defekt – 

komme zur 
Dienststelle  

FM-Werkstatt 
benachrichtigt  

48   N 
3/48 

N Schwertransport  
Fa. „Name“ 
übernehmen  

 

50     Dienst übergeben: 
(„Name“, POM)  
Dienst übernommen: 
(„Name“, PHM)  

 

56  
 

N N 3/24 Auf Empfang  
 

13.01   N Hanno 5 Durchfahrt „Ort“ nach 
„Ort“  

 

04   N N 3/48 Transport 
übernommen Ziel „Ort“  

 

  /  Achten Sie auf 
Engstelle bei „Ort“  

 

07   N N 3/24 Standortwechsel nach 
„Ort“  

 

 
Anmerkung: nach Anruf und Anrufantwort wird die jeweils sendende 
Fernmeldebetriebsstelle durch “/” markiert.  
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Muster einer Nachweisung mit Beispielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACHWEISUNG 
 

für RP „Ort“ 
t hedarp 

( Fernmeldebetriebsstelle ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angefangen:      „Datum“  
Beendet:      „Datum“  
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Erklärung zu den Eintragungen:  
1. In Spalte “Vorrang / VS” sind nur ein Buchstabe der Vorrangstufe und der VS- 
 Grad einzutragen.  
 
2. In Spalte “Empfänger” sind bei Mehrfach-Nachrichten nicht alle Anschriften  
 aufzuführen, es reicht z. B. ”MFS 3” aus.  
 
3.  Aufgelieferte Nachrichten sind in der Spalte “Annahme” und nach dem Befördern  
 der Spalte “Erledigt” mit Tag und Uhrzeit einzutragen.  
 
 Bei Mehrfach-Nachrichten gilt die Zeit der Beförderung an den letzten Empfänger.  
 
 Übermittelte Nachrichten sind mit der Aufnahmezeit und der Beförderungszeit in  
 die gleichen Spalten einzutragen.  
 
 Aufgenommene und an den Empfänger ausgehändigte Nachrichten werden mit  
 der Aufnahmezeit eingetragen. Die Aushändigungszeit erscheint in der Spalte  
 “Erledigt”; die Quittung erfolgt, soweit kein besonderes Quittungsbuch geführt wird,  
 in der Spalte “Vermerke”.  
 
4.  In der Spalte “Vermerken” sind auch Angaben wie “SM” = Sammelmappe, “UR” =  
 Urschrift Rückgabe mit Handzeichen des Empfangenden und andere Vermerke  
 möglich.  
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Anlage 5  
 

Muster eines Quittungsbuches mit Beispiel 
 
 

Ausgehändigt  Quittung Nr. der 
Nachweisung  Empfänger  am  um  

2 Rp „Ort“  01.08.78 00:10 ( Unterschrift )  
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Muster eines Störbuches mit Beispielen 

 
 
 

STÖRUNGSBUCH 
für 

HF „Ort“ 
(Fernmeldebetriebsstelle ) 

 
 
 
 

Datum  Zeit  Art der Störung  festgestellt 
durch:  

Ursache der 
Störung  

Störung am 
Datum Zeit  

beseitigt 
durch:  

3.6. 1415 
F 1-Platz Bund: 
Sender ist nicht 

zu tasten 
( Unterschrift ) 

Tastleistung im 
Betriebstisch 
durch Kabelbruch 
unterbrochen  

3.6. 1430 ( Unterschrift )  

15.7 0845 Empfangsplatz 3 
ausgefallen ( Unterschrift ) 

Widerstand in 
Endstufe des 
Empfängers 3 
defekte Teile 
ausgewechselt  

15.7 1120 ( Unterschrift )  

7.8. 1020 
F 1-Platz Land, 

Maschine 
schreibt unklar 

( Unterschrift ) 

Ölmangel im 
Empfangsteil, 
Maschine 
gereinigt und 
geölt  

7.8. 1205 ( Unterschrift )  

 
 
Auszufüllen durch das   Auszufüllen durch den  
Betriebspersonal  Fernmeldetechniker; bei Störungen, 
   die selbst behoben werden, durch  
   das Betriebspersonal  
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Erklärungen zu den Eintragungen 
Zu Spalte:  
1: Jeder Verkehrsreis erhält eine Nummer. Die einzelnen Stellen sind mit “a”, “b”, “c”  
 usw. zu kennzeichnen.  
 
2: In diese Spalte ist die Dienststellenbezeichnung der leitenden Funkstelle  
 einzutragen.  
 
3+6: in diesen Spalten sind die Rufzeichen der vorgenannten Dienststellen 
 einzusetzen. Sammelrufzeichen sind in Spalte 3 in einer gesonderten Zeile  
 aufzuführen.  
 
4+7: In diesen Spalten sind die Sendefrequenzen/-kanäle, ggf. deren Kennziffern  
 einzusetzen. Ausweichfrequenzen sind in Klammern zu setzen.  
 
5: In diese Spalte sind die Dienststellenbezeichnungen der übrigen Funkstellen  einzusetzen.  
 
8: In diese Spalte ist die Kurzbezeichnung der Verkehrsform einzusetzen.  
 
9: In diese Spalte sind besondere Hinweise einzutragen wie Betriebsart,  
 Betriebsform, Verkehrsart usw.  
 
2+5: In den Spalten 2 + 5 oder 4 + 7 ist in jeder Zeile nur jeweils eine Eintragung  
 zulässig. 4+7      
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Anlage 9  
 
Kenn- / Rufzeichen / -namen für Fernmeldestellen  
 
1. Kennzeichen  
 
1.1 Ein Kennzeichen besteht bei  
 – Hauptvermittlungsstellen aus zwei Zeichen ( Kennzeichen des Landesbereichs ) 
 
 – allen anderen Fernmeldebetriebsstellen grundsätzlich aus sechs Zeichen  
 
1.1.1  Kennzeichen für den Landesbereich sind  
 
 - bu=  Bund  
 - bw=  Baden-Württemberg  
 - by=  Bayern  
 - br=  Berlin  
 - hb=  Bremen  
 - hh=  Hamburg  
 - he=  Hessen  
 - ni=  Niedersachsen  
 - nw=  Nordrhein-Westfalen  
 - pr=  Rheinland-Pfalz  
 - sl=  Saarland  
 - sh=  Schleswig-Holstein  
 
1.1.2  In  den Kennzeichen für alle anderen Fernmeldebetriebsstellen des festen Netzes 
bezeichnen in der Regel die  
 
 – 1. und 2. Stelle den Landesbereich  
 – 3. und 4. Stelle den Vermittlungs- / Verkehrsbereich  
 – 5. und weitere Stelle die Fernmeldebetriebsstelle nach Festlegung durch die  
  Betriebsleitung  
 
1.1.2.1  Beispiele für die Bezeichnung von Fernmeldebetriebsstellen:  
 bd  Bereitschaftspolizeidirektion, Bundesdienststelle 
 bg  Bundesgrenzschutz 
 bk  Bundeskriminalamt 
 bp  Bereitschaftspolizei 
 ev  Endvermittlungsstelle 
 fa  Führungsakademie 
 fm  Fernmeldedienst 
 fu  Funkstelle 
 gd  Grenzschutzdirektion 
 hf  Hauptfunkstelle 
 hv  Hauptvermittlung 
 im  Innenminister / -senator 
 kf  Knotenfunkstelle 
 ki  Kriminalinspektion 
 kk Kriminalkommissariat 
 kp  Kriminalpolizei 
 kv  Knotenvermittlungsstelle 
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 lk  Landeskriminalamt, Landkreis 
 pb  Polizeibehörde, Polizeibezirk 
 pd  Polizeidirektion 
 pi  Polizeiinspektion 
 pp  Polizeipräsidium 
 ps  Polizeischule 
 pw  Polizeiwache 
 rp  Regierungspräsident / Bezirksregierung 
 vz  Verfassungsschutz / Staatsschutz 
 wf  Polizei-Warnfunk 
 ws  Wasserschutzpolizei 
 
1.1.3  In  den Kennzeichen von Fernmeldebetriebsstellen vorübergehend errichteter 
Netze bezeichnen bei  
 
 - der Bereitschaftspolizei die 
 -- 1. und 2. Stelle den Landesbereich 
 -- 3. und 4. Stelle die Bereitschaftspolizei 
 -- 5. und 6. Stelle die Einheit 
 
 - dem Bundesgrenzschutz die 
 -- 1. und 2. Stelle den Bundesgrenzschutz 
 -- 3. bis 6. Stelle den Verband bzw. die Einheit 
 
Bei Bedarf kann das Kennzeichen erweitert werden.  
 
1.1.4  Beispiele:  
 
 
Kennzeichen Landesbereich Vermittlungsbereich/ 

Verkehrsbereich 
Bezeichnung der  
FM-Betriebsstelle 

Nwdfkv  
Nordrhein-
Westfalen  KV Düsseldorf  Knotenvermittlung  

Nwnwim  Nordrhein-
Westfalen  

HV NW  Innenminister  

niolvp  Niedersachsen  KV Oldenburg  Verwaltungspräsident  

Nwdfwp  Nordrhein-
Westfalen  KV Düsseldorf  Wuppertal pp  

hehehf  Hessen  HV Hessen  Hauptfunkstelle  

nibpzi  Niedersachsen  Bereitschaftspolizei  2. Abteilung (zwei)  

bgkuzi  Bundesgrenzschutz GSA Küste 2  (zwei)  
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2.  Rufzeichen  
 
2.1  Ein Rufzeichen besteht 
 -  für feste und ortsfeste Funkstellen aus einer 3-stelligen Buchstabengruppe, die  
 zur Unterscheidung von nachgeordneten Funkstellen mit einer 2-stelligen 
 Zifferngruppe versehen werden kann  
 - für bewegliche Funkstellen aus einer 4-stelligen Buchstabengruppe, die mit den  
 Ziffern   2 – 9 zu ergänzen ist  
 
2.2  Zuweisung der Rufzeichen  
 
2.2.1 Für den festen Funkdienst der BOS ( Frequenzbereich der Grenz-Kurzwelle ) sind 
folgende Rufzeichen zugewiesen:  
 
 - in der oberen Netzebene  
  Hauptfunkstelle des Bundes ( Bonn )  DER  
  Hauptfunkstelle der Länder,  
  Knotenfunkstellen des BGS und des BKA  DER 20 – 99  
 
 - in der unteren Netzebene    
  Baden-Württemberg  DHA 20 – 99  
  Bayern  DHR 20 – 99  
  Bremen  DHB 20 – 99  
  Hamburg  DHH 20 – 99  
  Hessen  DHE 20 – 99  
  Niedersachsen  DHL 20 – 99    
  Nordrhein-Westfalen  DHF 20 – 99    
  Rheinland-Pfalz  DHG 20 – 99  
  Saarland  DHK 20 – 99    
  Schleswig-Holstein  DHQ 20 – 99  
  GSK Süd  DEL 20 – 99  
  GSK Mitte  DEF 20 – 99  
  GSK Nord  DEC 20 – 99  
  GSK Küste  DEH 20 – 99  
  GSK West DEG 20 – 99  
 
2.2.2  Für de beweglichen Funkdienst der BOS (Frequenzbereich der Grenz-Kurzwelle) 
sind folgende Rufzeichen zugewiesen:  
 
  Baden-Württemberg  DHAA 2 – 9  
  Bayern  DHRA 2 – 9  
  Bremen  DHBA 2 – 9  
  Hamburg  DHHA 2 – 9  
  Hessen  DHEA 2 – 9  
  Niedersachsen  DHLA 2 – 9  
  Nordrhein-Westfalen  DHFA 2 – 9  
  Rheinland-Pfalz  DHGA 2 – 9  
  Saarland  DHKA 2 – 9  
  Schleswig-Holstein  DHQA 2 – 9  
  GSK Süd  DELA 2 – 9  
  GSK Mitte  DEFA 2 – 9  
  GSK Nord  DECA 2 – 9  
  GSK Küste  DEHA 2 – 9  
  GSK West  DEGA 2 – 9   
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2.3  Beispiele:  
 
Rufzeichen Netzebene Funkdienst Dienststelle / Behörde  
DER 33 ON fest HF Düsseldorf 
DER 45 ON fest KF GSK Nord 
DHA 25 UN fest FU Freiburg 

DEFA 4 UN beweglich Fukw E 4 GSK Mitte / FMH 
Fuldatal 

 
 
3 . Rufnamen  
 
3.1  Rufnamen werden von den Betriebsleitungen im Einvernehmen mit dem  
 Bundesministerium des Inneren festgelegt.  
 
 
Bundeseinheitlich anzuwendende Anschriften und Absenderangaben  
 
1.  Einzelanschriften  
 aa  Auswärtiges Amt 
 ag  Amtsgericht 
 ala  Ausländeramt / –abteilung / -behörde 
 azr  Ausländerzentralregister 
 bafl  Bundesanstalt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
 bag  Bundesanstalt für den Güterfernverkehr 
 bfs  Bundsanstalt für Flugsicherung 
 bfv  Bundesamt für Verfassungsschutz 
 bgh  Bundesgerichtshof 
 bgs  Bundesgrenzschutz 
 bka  Bundeskriminalamt 
 bmf  Bundesminister der Finanzen 
 bmj  Bundesminister der Justiz 
 bmjfg  Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit 
 bmp  Bundesminister für Post- und Fernmeldewesen 
 bmvg  Bundesminister der Verteidigung 
 bmv  Bundesminister für Verkehr 
 bnd  Bundesnachrichtendienst 
 bp  Bereitschaftspolizei 
 bpa  Bereitschaftspolizeiabteilung 
 bpd  Bereitschaftspolizeidirektion 
 bsst  Bereichssuchstelle 
 bva  Bundesverwaltungsamt 
 bvg  Bundesverfassungsgericht 
 bzr  Bundeszentralregister 
 chbk  Chef des Bundeskanzleramtes 
 ev  Endvermittlungsstelle 
 fest  Fernsprechstelle 
 fmd  Fernmeldedienst / -stelle 
 fsst  Fernschreibstelle 
 fust  Funkstelle 
 gsa  Grenzschutzabteilung 
 gsd  Grenzschutzdirektion 
 gks  Grenzschutzkommando  
 gsam  Grenzschutzamt  
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 gsst  Grenzschutzstelle 
 hf  Hauptfunkstelle 
 hv  Hauptvermittlungsstelle 
 im  Innenminister / -senator 
 jm  Justizminister / -senator 
 jva  Justizvollzugsanstalt 
 kba  Kraftfahrbundesamt 
 kf  Knotenfunkstelle 
 kk  Kriminalkommissariat 
 kp  Kriminalpolizei 
 kpi  Kriminalpolizeiinspektion 
 kv  Knotenvermittlungsstelle 
 lba  Luftfahrtbundsamt 
 lfv  Landesamt / -behörde für Verfassungsschutz 
 lg  Landgericht 
 lka  Landeskriminalamt 
 lmst  Landesmeldestelle  
 lz  Lagezentrum ( ggf. als Zusatz zur Anschrift ) 
 olg  Oberlandgericht 
 pb  Polizeibehörde, Polizeibezirk 
 pd  Polizeidirektion 
 pfa  Polizeiführungsakademie 
 pdst Polizeidienststelle 
 pp  Polizeipräsidium 
 prev  Polizeirevier 
 ps  Polizeischule, Landespolizeischule 
 pst  Polizeistation 
 rp  Regierungspräsident / -bezirk / -präsidium / Bezirksregierung 
 sp  Schutzpolizei 
 spi  Schutzpolizeiinspektion 
 sta  Staatsanwaltschaft 
 sva  Straßenverkehrsamt / -abteilung / -behörde 
 vm  Verkehrsminister / –senator 
 vst  Vermittlungsstelle ( allgemein ) 
 wsp  Wasserschutzpolizei 
 wsps  Wasserschutzpolizeischule 
 wspzf Wasserschutzpolizei-Zentralfahndungsstelle 
 zfa  Zollfahndungssamt 
 zki  Zollkriminalinstitut 
 zap  Zivile Alarmplanung 
 
Weitere Abkürzungen können von den Betriebsleitungen für ihren Bereich festgelegt 
werden. Dabei sind die veröffentlichten amtlichen Abkürzungen in der jeweils gültigen 
Fassung zu berücksichtigen.  
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2  Sammelanschriften der oberen Netzebenen  
 
alle im =  alle Innenminister / -senatoren des Bundes und der Länder 
  – einschließlich Berlin – 
alle hv =  alle Hauptvermittlungsstellen im Bundesgebiet – einschließlich Berlin – 
alle lka =  alle Landeskriminalämter und Bundeskriminalamt  
  – einschließlich Berlin–  
alle lz =  alle Lagezentren der Innenminister / -senatoren des Bundes und der Länder 
  – einschließlich Berlin und Bundeskriminalamt – 
alle wsp = alle Wasserschutzpolizei-Dienststellen im Bundesgebiet 
  – einschließlich Berlin – 
alle zap = alle Behörden der zivilen Alarmplanung – ausschließlich Berlin – 
alle hf = alle Hauptfunkstellen im Bundesgebiet – einschließlich Berlin – 
 
Weitere erforderlich werdende Sammelanschriften ( Verteiler ) für mehrere 
Landesbereiche sind durch die Betriebsleitung des Bundes in Zusammenarbeit mit den 
Betriebsleitungen der Länder festzulegen.  
 
3  Beispiele  
 
3.1  Nachricht mit einer Anschrift  
 – Absender und Empfänger liegen im Bereich einer Hauptvermittlungsstelle 
   + eee hewipp nr 67 0505 1718 = 01 darmstadt rp = 
  ----------------------------( Inhalt )--------------------------------- 
  wiesbaden pp, ia fischer 050577 + 
 
3.2  Nachricht mit mehreren Anschriften  
 – Absender und Empfänger liegen im Bereich verschiedener  
  Hauptvermittlungsstellen 
   + sss hekspp nr 18 0206 0736= he 
   01 erbach pk 
     02 grosz-gerau pd 
   03 wiesbaden lka (nachr) 
   by 
   04 miltenberg pi 
   05 alzenau pi 
     06 muenchen lka (nachr) 
   bw 
   07 bad mergentheim prev 
   08 heidenheim pd 
   09 stuttgart lka (nachr) 
  ----------------------------( Inhalt )--------------------------------- 
  kassel pp, tgb nr roem 2/4217/77 jaeger 020677 + 
 
3.3  Nachricht mit einer Sammelanschrift 
   + eee nwnwim nr 633 0906 1302 = 01 an alle im = 
 
3.4  Nachrichten mit mehreren Sammelanschriften 
   + sss bubuim nr 1013 0604 1617 = 01 alle lka 
   02 alle lz = 
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3.5  Nachrichten mit Sammel- und Einzelanschriften kombiniert 
   + sss nihnak nr 977 0805 2119 = 01 alle lka 
   bu 
   02 bonn bmi = 
 
3.6  Nachrichten mit Sammel- und Einzelanschrift(en) kombiniert sowie de Vermerk 
  “(nachr)” 
   + eee nwmufa nr 32 0911 1415 = 01 alle im (nachr) 
   bu 
   02 meckenheim bka = 
 
 
Beispiele für das Einsetzen besonderer Vermerke  
 
Nachrichten mit  
 - VS-Vermerk  
  + eee hedarp nr 688 0809 0717 =he 
  01 kassel rp = 
  -- vs – vertraulich – amtlich geheimgehalten -- 
  -------------------- ( Inhalt ) -------------------- 
 
 - Kryptovermerk  
  + sss hewifmec nr 223 0408 1634 =he 
  01 wiesbaden lka = 
  -- qvc 001 qvt 04 -- 
  -------------------- ( kryptierter Inhalt ) -------------------- 
 
 - Vermerk über Anzahl der Teile  
  + eee rpmzlk nr 1236 1706 2258 =01 treir pp = 
  -- 2 tle – 1. tl -- 
  -------------------- ( Inhalt ) -------------------- 
  -+ eee rpmzlk nr 1237 1706 2258 =  
  01 trier pp = -- 2 tle – 2. tl – 
  -------------------- ( Inhalt ) -------------------- 
 
 - Abgangszeit beim Aufgeber  
  + sss dele 3 nr 7 2105 1508 =01 loewe = 
  -- 1450 -- 
  -------------------- ( Inhalt ) -------------------- 
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3  Buchstabiertafel  
 
Grundsätzlich ist das Inlandsalphabet zu verwenden. Im Fernmeldeverkehr zu  
militärischen Dienststellen und im Warndienst wird das internationale Alphabet  
 
angewandt.  
Buchstabe  Inland:  International  
A  Anton  Alpha  

Ä Ärger --- 
B  Berta  Bravo  
C  Cäsar  Charlie  
CH  Charlotte  --- 
D  Dora  Delta  
E  Emil  Echo  
F  Friedrich  Foxtrott  
G  Gustav  Golf  
H  Heinrich  Hotel  
I  Ida  India  
J  Julius  Juliett  
K  Kaufmann  Kilo  
L  Ludwig  Lima  
M  Martha  Mike  
N  Nordpol  November  
O  Otto  Oscar  
Ö  Ökonom  --- 
P  Paula  Papa  
Q  Quelle  Quebec  
R  Richard  Romeo  
S  Samuel  Sierra  
SCH  Schule  --- 
T  Theodor  Tango  
U  Ulrich  Uniform  
Ü  Übermut  --- 
V  Viktor  Viktor  
W  Wilhelm  Whiskey  
X  Xanthippe  Xray  
Y  Ypsilon  Yankee  
Z  Zacharias  Zulu  
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4  Sprechverkehr  
 
 - Hier Vermittlung . . . 
 - Hier Aufnahme . . . 
 - . . ., ich rufe . . . ( verlangter Teilnehmer ) . . . 
 - Verlangen Sie weiter 
 - Ich rufe noch einmal 
 - Ich gebe die Aufnahm 
 - Ich trenne 
 - Leitung nach . . . besetzt, rufen Sie später 
 - Leitung nach . . . gestört, ich rufe wieder an 
 - Ihr Sammelgespräch mit . . . ( Ihre Anmeldung für . . ., sprechen Sie 
 - Hier Vermittlung . . ., wird noch gesprochen ? Ich trenne  
 - Sie werden von . . . verlangt, ich verbinde 
 - Sie sprechen über Funk – Abhörgefahr – Wechselverkehr beachten  
 - Bitte Gespräch beenden 
 - Bitte sprechen 
 - Frage – ( vor jeder Frage anzuwenden )  
 - Überprüfen Sie . . . ( z. B. Anschrift, Inhalt, usw. )  
 - Buchstabieren Sie / Ich buchstabiere 
 - Bitte . . . ( kürzeste Form der Aufforderung ) 
 - Bitte eine Sammelgespräch mit . . . 
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Hinweise für den Aufgeber und Empfänger von Nachrichten  
 
1  Aufgabeberechtigung  
 
1.1  Auf Fernmeldenetzen der BOS dürfen nur Nachrichten dienstlichen Inhalts 
befördert werden.  
 
1.2  BOS sowie deren Dienststellen, Einrichtungen und Einheiten sind 
aufgabeberechtigt für Nachrichten, die über eigene Fernmeldeverbindungen befördert 
werden sollen.  
 
1.3  Die Aufgabe von Nachrichten zur Beförderung über Fernmeldeverbindungen 
anderer BOS ist nur dann statthaft, wenn sich die Notwendigkeit hierzu aus der 
Zusammenarbeit ergibt.  
 
1.4  In Ausnahmefällen, dürfen Nachrichten an bzw. von Behörden, Organisationen 
oder Institutionen, die nicht zu den BOS gehören, über Fernmeldeverbindungen der 
BOS befördert werden, wenn dies im dringenden öffentlichen Interesse ist und 
Aufgeber bzw. Empfänger BOS sind.  
 
2  Abfassen von Nachrichten  
 
2.1  Der Aufgeber bestimmt  
 – Art  (z.B. Fernschreiben)  
 – Vorrangstufe  (z.B. Sofort)  
 – ggf. VS-Einstufung  (z.B. VS- Nur für den  
   Dienstgebrauch)  
 – ggf. Maßnahmen zur Sicherung  (z.B. Kryptieren)  
 der Nachricht  
 
Nachrichten unterscheiden sich in  
 – formlose Nachrichten als Gespräch (G), Durchsage (D), Fernkopie (K), Notiz (N)  
 – formgebundene Nachrichten als Spruch (Sp), Fernschreiben (Fs),  
  Funktelegramm (Ft), Telebild (Tb)  
 
In den Fernsprechnetzen sind Konferenzgespräche sowie Übertragung von Fernkopien  
und von Telebildern möglich.  
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2.2  Eine Nachricht muss enthalten:  
 
Anschrift  
 
Der Empfänger ist mit Ort und Dienststelle genau zu bezeichnen.  
 
Für Empfänger, die über Fernmeldeverbindungen der BOS nicht erreicht werden 
können, hat der Aufgeber die Beförderung der Nachricht selbst zu regeln.  
 
Bei Sammelnachrichten ist der Empfängerkreis genau anzugeben.  
 
Inhalt  
 
Der Inhalt ist kurz und ohne Höflichkeitsformeln zu fassen. Familiennamen sind  
voranzustellen, Vornamen ggf. durch “Vorname” zu kennzeichnen.  
Amtlich und allgemein gebräuchliche Abkürzungen sind anzuwenden.  
Tabellen, Sperrschrift ( ausgenommen Irrungszeichen ) und Einrücken des 
Zeilenanfangs sind nicht erlaubt.  
 
Absenderangabe  
 
Sie muss enthalten  
 - Ortsname  
 - Behörde, Dienststelle, Einrichtung bzw. Einheit, ggf. abgekürzt geschrieben  
 - Name des Unterzeichners und Datum der Unterschriftsleistung soll der Name  
  nicht mitbefördert werden, ist dies zu vermerken  
 
Sie kann enthalten  
 - Aktenzeichen / Tagebuchnummer  
 - Amtsbezeichnung des Unterzeichnenden  
 
2.3  Nachrichten werden nach Vorrangstufen eingeteilt:  
 
Einfach-Nachrichten  ( eee ) erhalten vom Aufgeber keinen Vermerk.  
 
Sofort-Nachrichten  ( sss )  sind vom Aufgeber mit “Sofort” zu  
    kennzeichnen. Sie sind dringende  
    Nachrichten, bei denen besondere  
    Eilbedürftigkeit vorliegt und jede  
    Verzögerung nachteilige Folgen haben  
    würde.  
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Blitz-Nachrichten  ( bbb )  sind vom Aufgeber mit “Blitz” zu  
    kennzeichnen. Sie sind sehr dringende  
    Nachrichten und dürfen nur aufgegeben  
    werden  
    - zum Schutz menschlichen Lebens  
    - zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen 
    - bei Katastrophen 
    - im dringenden Interesse der öffentlichen  
    Sicherheit und Ordnung  
    Sie unterbrechen bestehenden  
    Fernmeldeverkehr niederer Vorrangstufen. 
 
Staatsnot-Nachrichten  ( aaa )  sie sind vom Aufgeber mit “Staatsnot” zu  
    kennzeichnen und dürfen nur von  
    - der Bundesregierung 
    - den Landesregierungen  
       aufgegeben werden.  
    Sie unterbrechen bestehenden  
    Fernmeldeverkehr niederer Vorrangstufen  
 
Ergänzungen und Antworten zu Vorrangnachrichten sind in jedem Falle zu überprüfen, 
ob sie mit der gleichen Vorrangstufe wie die Bezugsnachricht zu versenden sind.  
 
2.4  VS-Einstufung und Maßnahmen zur Sicherung sind im Bedarfsfalle deutlich 
sichtbar einzusetzen.  
 
Der Vermerk “Kryptieren” ist zu setzen, wenn Nachrichten ohne VS-Einstufung kryptiert 
befördert werden sollen.  
 
Der Vermerk “Bei Funkübermittlung kryptieren” ist zu setzen, wenn Nachrichten ohne 
VS-Einstufung bei der Beförderung über Funkwege gegen Abhören gesichert werden 
sollen.  
 
2.5  Andere Vermerke, wie “Eilt”, “Sofort vorlegen” habe keinen Einfluss auf die 
betriebliche Behandlung der Nachricht.  
 
2.6  Nachrichten sind bei der Fernmeldebetriebsstelle grundsätzlich in Maschinenschrift 
aufzugeben. Im beweglichen Dienst dürfen sie auch in Druckschrift aufgegeben werden.  
 
2.7  Bei offensichtlich unrichtiger Anwendung von Vorrangstufen ist das 
Betriebspersonal verpflichtet, den Aufgeber darauf hinzuweisen.  
 
2.8  Die fernmündliche oder mündliche Aufgabe von Nachrichten ist nur im 
Ausnahmefall gestattet.  
 
Zweifel an der Aufgabeberechtigung sind vor der Annahme der Nachricht vom 
Betriebspersonal zu klären.  



Landesfeuerw ehrverband  Rhe in land-P fa l z  e .V .  
 

D i e n s t v o r s c h r i f t  8 1 0 . 3   
 

Seite : 48 

3  Aushändigen von Nachrichten an den Empfänger  
 
3.1  Die Empfänger von Nachrichten werden durch die aufnehmende 
Fernmeldebetriebsstelle benachrichtigt und um Abholung der Nachricht gebeten. Bei 
Staatsnot- und Blitz-Nachrichten wird der Empfänger sofort verständigt.  
 
3.2  Nachrichten sind nicht durch das Betriebspersonal zuzustellen.  
 
3.3  Die Entgegennahme von Nachrichten ist vom Abholenden bei der 
Fernmeldebetriebsstelle schriftlich zu bestätigen.  
4  Sammelgespräche  
 
4.1  Sammelgespräche können als Rund- und Konferenzgespräche geführt werden. Der 
Kreis der Berechtigten wird von der Betriebsleitung festgelegt.  
 
4.2  Sammelgespräche sind bei der zuständigen Vermittlungsstelle anzumelden.  
 
4.3  Die Gesprächsleitung bei einem Sammelgespräch hat der Anmeldende. Er beendet 
es auch. Er hat das Ende des Gesprächs der zuständigen Vermittlungsstelle 
anzuzeigen.  
 
4.4  Teilnehmer an Sammelgesprächen sind zu besonderer Sprechdisziplin verpflichtet.  
Für die Dauer des Sammelgesprächs darf der Handapparat des Fernsprechers nicht  
aufgelegt werden.  
 
4.5  Störungen während eines Sammelgesprächs sind vom Feststellenden der 
zuständigen Vermittlung anzuzeigen.  
 
5  Fernkopien  
 
5.1  Die Übertragung schriftlicher Vorlagen ( Schriftstücke, graphische Darstellung ) mit 
einer Größe von grundsätzlich DIN A 4 erfolgt mit Fernkopierern als Zusatzeinrichtung 
zu bestimmten Fernsprechstellen.  
 
Größere Vorlagen sind zu unterteilen; die Teile sind zu kennzeichnen.  
 
6  Telebilder  
 
6.1  Spezielle Vorlagen wie Fingerabdruckbogen, Lichtbilder können mit 
Telebildanlagen als Zusatzeinrichtung zu bestimmten Fernsprechstellen übertragen 
werden.  
 
6.2  Telebilder dürfen das Format 21 cm x 21 cm nicht überschreiten. Bei Verwendung 
von Vorlagen in DIN-A-4-Größe ist das Bildformat zweckmäßig durch eine 
Abschlusslinie zu kennzeichnen. Größere Vorlagen sind zu teilen; die Teile sind zu 
kennzeichnen.  
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6.3  Telebilder müssen die Angaben nach Nr. 2.2 und 2.3 dieser Hinweise enthalten.  
 
Darüber hinaus sollten sie enthalten  
 - Name des Sachbearbeiters  
 -Angaben zur Person, zum Gegenstand sowie Delikt oder Ereignis einschl.  
   Bezugsangaben.  
 
7  Nachrichten für Interpol  
 
7.1  Nachrichten für Interpol sind an das Bundeskriminalamt zu befördern.  
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